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HANS-DIETRICH KAHL

DIE ANGLIEDERUNG BURGUNDS
AN DAS MITTELALTERLICHE IMPERIUM

Zum geschichtlichen Hintergrund des Schatzfundes von Corcelles-près-Payerne *

ÜBERSICHT

I. Burgund: Land und Leute, König und Herren 13

II. Die Rechtslage beim Ausbruch des Konflikts um die burgundische Nachfolge:
1. Konrad 33
2. Odo 48

III. Der Nachfolgekonflikt:
1. Der Ernstfall 54
2. Payerne 67

3. Zürich 77
4. Lothringisches Zwischenspiel 82

5. Genf 85
6. Solothurn 93

Quellen und Literatur (Auswahl) 103

Miniatur: Krönung eines Unterkönigs durch den Kaiser (mit Erläuterung) 99

Karte: Hauptschauplätze der Auseinandersetzung um die burgundische Nachfolge 1033 bis 1038
mit Nebenkarte: Königreich Burgund um 1030 nach 227

Burgund: Land und Leute, König und Herren

Als der Schatz, der in diesem Bande publiziert werden soll, in den Boden gelangte,

gehörte das Fundgebiet zu einem jener Machtgebilde, die im Lauf der Geschichte

«Burgund» genannnt wurden. Sie alle haben so viel gemein, daß sie jeweils ein be-

* Der Beitrag gibt einen vorläufigen Auszug aus umfangreicheren Untersuchungen über die

«burgundische Frage» im 11. Jahrhundert, die ich weiterzuführen hoffe. Verbindlichster Dank
gebührt der Schweizerischen Numismatischen Gesellschaft für die großzügig eingeräumte Gelegenheit,
mich schon im vorliegenden Rahmen verhältnismäßig ausführlich zu äußern, und den Mitarbeitern
an diesem Sammelbande, den Herren Dr. Erich B. Cahn, Basel, Me Colin Martin, Lausanne, und Dr.
Leo Mildenberg, Zürich, für freundlich-fördernde Anteilnahme, mit der sie meine Studien zum Teil
lange begleitet haben. Herr cand. phil. Dierk Walther, Gießen, hat nach meinen Angaben die
beigegebene Kartenskizze entworfen, die hoffentlich auch ohne die nur schwer durchführbare
Kennzeichnung von Bodenrelief und Geländebeschaffenheit ihre Dienste tun wird; Herr cand. phil. Thomas

Martin, Gießen, hat die Korrekturen mitgelesen. Beide seien auch an dieser Stelle in meinen

Dank eingeschlossen.

Titel, die im Anmerkungsapparat abgekürzt zitiert werden, sind im angehängten Quellen- und

Literaturverzeichnis (S. 103-105) aufgeschlüsselt.
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stimmtes geographisches Kerngebiet berühren, das in der Übergangszeit von der
Antike zum Mittelalter Herrschafts- und zum Teil auch Siedlungsgebiet germanischsprachiger

Burgunder war: den französisch-schweizerischen Jura samt seinen Ausläufern.

Damit jedoch ist ihre Gemeinsamkeir im wesenrlichen erschöpft. Sie müssen

genau unterschieden werden.

Im vorliegenden Zusammenhang sind drei dieser Gebilde zu berühren. Ein Königreich,

das im 9. und 10. Jahrhunderr unter der sogenannten Rudolfingischen Linie des

Weifenhauses aus Zerfallsprodukten des karolingischen Imperiums entstand, steht im
Mittelpunkt, und zwar für die Jahre, in denen es nach Erlöschen der bisherigen
Dynastie mit Rudolf III. (993-1032), dem glücklosen Sohne Konrads des «Friedfertigen»

(937-993), an das salische Kaiserhaus überging, damals repräsentiert durch
Konrad II. (1024-1039) und seinen designierten Thronfolger, nachmals Heinrichlll.
(1039-1056). Diesem Königreich allein soll hier der Name Burgund vorbehalten
bleiben. Innerhalb seiner Grenzen, im Nordwestteil um den Mittelpunkt Besançon,
entstand verhältnismäßig früh ein Sonderrerritorium von stark entwickelter
Eigenständigkeit, die nachmals sogenannte Freigrafschaft Burgund. Sie ist heute besser als

Franche-Comté bekannt und soll größerer Klarheit halber diesen Namen auch hier
schon erhalten, obwohl er für die zu behandelnde Zeit anachronistisch ist. Außerhalb
des Königreichs, alsLehnsfürsrentum der Krone Frankreich, war unmittelbarer
Grenznachbar auch für diese nachmalige Freigrafschaft ein Herzogtum Burgund um Dijon,
das besonders oft mit den beiden vorgenannten Gebilden vermengt wird, obwohl es

den größeren Teil des Mittelalters hindurch völlig andere Wege ging. Es sei hier mit
dem französischen Namen bezeichnet, der sich dort bis heute am stärksten unmittelbar
lebendig erhalten hat: Bourgognei.

Das Königreich der burgundischen Weifen in den Grenzen, die es spätestens in den

940er Jahren gewonnen hatte, war alles andere als ein geographisch geschlossenes
Gebilde mit «natürlichen» Grenzen, vielmehr eines jener Ergebnisse von Wechselfällen

rein historischer Art, die aller einseitig geopolitischen Geschichtsbetrachtung
Hohn sprechen. Es reichte von den Südvogesen, vom elsässischen Sundgau, und vom
Rheinknie bei Basel bis zum Rhonedelta und also zum Mittelmeer, von den
Ausläufern der Cevennen zu den Seealpen und ins Gebier von Aare und Reuß, wo es den

Wesrteil des nachmaligen Berner Oberlandes einschloß und vielleicht bei Luzern
den Vierwaldstättersee berührte; es deckte mithin, in meist jüngeren, doch geläufigeren

Landschaftsbezeichnungen ausgedrückt, vom heutigen Frankreich ungefähr den
Südrand des Oberelsaß und die Franche-Comté, ferner Savoyen, das Lyonnais, die

Dauphiné und das sogenannte Vivarais im Ostteil der Languedoc, schließlich die
Provence. Hinzu kamen die Welschschweiz samr den Westteilen der deutschsprachi-

1 Allgemeine Überblicke bieten besonders die im Literaturverzeichnis genannten Werke von
Grieser und Baethgen. Noch immer unersetzliches Standardwerk für das Königreich: Poupardin. Zur
umstrittenen Frage nach Zeitpunkt und Art der Vereinigung vorher getrennter Teilgebiete jetzt
H.E.Mayer, DA 17 (1961) 512-517 sowie VuF X (1965) 66-69, im übrigen unten S. 102 Anm. 32
Ende.
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gen Zentralschweiz und das heute italienische Aostatal. Ob der Flächeninhalt die

ioo ooo km2 erreicht hat, ist nicht zu entscheiden, weil die Quellen nicht ausreichen,
den Grenzverlauf überall exakt zu bestimmen.

Aus gleichem Grunde fehlen Unterlagen für eine auch nur einigermaßen zutreffende

Schätzung der Bevölkerungszahl. Hat sie die Millionengrenze überhaupt
berührt? Außer Zweifel steht nur, daß die Bewohner über das geographisch so ungleiche
Land ebenso ungleichmäßig verteilt waren: stärker in den relativ alten Kulturlandschaften,

vor allem um die untere Rhone, vom Lyonnais nach Süden hin, sehr viel
spärlicher in den beteiligten Alpenpartien oder in den nur schwer passierbaren
Waldgebieten des Jura, die zur hier in Betracht kommenden Zeit die entscheidenden

Rodungs- und Siedlungsbewegungen noch vor sich hatten. Fest steht weiter, daß der

überwiegende Teil der Bewohner aus romanischsprachigen Gruppen bestand, noch
ohne engeren inneren Zusammenhang untereinander, insbesondere durchweg noch
weit davon entfernt, «Franzosen» auch nur zu werden, — nicht nur, weil es unter
ihnen noch an einem auf Paris bezogenen Nationalgefühl fehlte, sondern auch, weil
sie sprachlich zu erheblichen Teilen anderen Gruppen des gesamtromanischen
Sprachbereichs enger verwandt waren als dem Altfranzösischen der Ile-de-France2. Nur eine

Minderheit im Nordosten des Genfer Sees sprach Mundarten germanischen
Ursprungs, ohne daß dabei einfach an die heutigen Sprachgrenzen gedacht werden
kann3. Ob diese Mundarten durchweg schon alemannisch waren oder etwa auch noch

altburgundische Restgruppen einschlössen, ist schwer zu entscheiden. Doch auch

soziologisch war diese Bevölkerung erheblich differenziert: Handel- und Gewerbetreibende

alter Städte wie Arles, Marseille, Vienne und Lyon mit unmittelbar in die
Römerzeit zurückreichender Tradition auf der einen Seite, Bergbauern und -hirten
einer noch wenig gehobenen Wirtschafts- und Lebensweise auf der anderen verkörpern

die Extreme, zwischen denen nicht zuletzt die verschiedenen Erscheinungsformen
geistlichen und weltlichen, stadtsässigen und ländlichen Adels einer noch mehr
vorritterlichen Stufe hervorzuheben sind. Zu der Annahme, soziale Trennungslinien
dieser und ähnlicher Art könnten an irgendeiner Stelle mit solchen der Sprache
zusammengefallen sein, besteht keinerlei Grund, allenfalls werden unter den Bewohnern

ausgesprochener Städte geschlossene Gruppen germanischer Mundart wohl
gefehlt haben.

So war dieses Staatsgebilde schon von seinen Menschen her voller Gegensätze,
meist wohl noch nicht zu bewußter Spannung gesteigert, aber doch einheitshemmend.
Sie erklären nicht, warum diesem Königreich keine lange geschichtliche Dauer
beschieden war (denn die Schweiz ist trotz solcher Gegensätze und über sie hinweg zu
fester historischer und staatlicher Einheit zusammengewachsen), aber sie lassen dies

leichter verstehen.

2 W. v. Wartburg, Die Entstehung der romanischen Völker2 (Tübingen 1951), bes. 177 f. mit
Karte 6; die dort sehr summarischen Angaben wären im einzelnen erheblich zu differenzieren.

3 Büttner, Zschr. f. Mundartforsch. 28.
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Die Hauptbedeutung des weifischen Königreichs, so ist immer wieder zu lesen,
habe in seiner verkehrsgeographischen Situation gelegen. Dabei sollte allerdings
nicht von dem Reich als solchem gesprochen werden, sondern von den in ihm
zusammengefaßten Landschaften, was wohl zu unterscheiden isr, denn das Reich selbst

war denkbar weit davon entfernt, sie alle wirklich zu beherrschen. Ihre
Verkehrsbedeutung jedenfalls war es, die dieser Staatsschöpfung ebensowohl Entwicklungschancen

darbot wie tödliche Gefahren, je nachdem, ob sie sich selbst zur Herrin ihrer
Möglichkeiten zu machen verstand oder aber zum machtpolitischen Vakuum absank,
das stärkere Nachbarn anziehen mußte. Daß von diesen beiden Möglichkeiten, durch
die Rudolfinger selbst verschuldet oder nicht, die zweite eintrat, das gehört offenbar
zu den Voraussetzungen, ohne die der Schatz von Corcelles nie an dieser Stelle in den
Boden gelangt, ja wohl nie in dieser Zusammensetzung vereint worden wäre. Dabei
ist wichtig, daß die Gegensätzlichkeit, die für dieses Reich schon von den Menschen
her sichtbar wird, mindestens so stark auch an den naturräumlichen Voraussetzungen

zutage tritt, an die jede Verkehrsentfaltung damals stärker als heute gebunden war.
Die Lebenslinien, die sie bedingten, divergieren ihrerseits, laufen anders nördlich als

südlich des Genfer Sees; er allerdings mit seiner weiteren Umgebung bot Möglichkeiten,

so etwas wie eine Drehscheibe zu werden, die diese auseinanderstrebenden
Linien miteinander verband. Es dürfte mehr als Zufall sein, daß das burgundisch-
welfische Königtum eben hier sein Kernland aufbaute und in dessen Kontrolle, soviel
erkennbar, die wichtigste machtpolitische Aufgabe sah.

Südlich des Sees ist die entscheidende Lebensader die Rhone, ein Hauptwasserweg
seit unvordenklicher Zeit, in erster Linie nach Süden hin ausgerichtet, dem
Mündungsgebiet, dem Mittelmeer entgegen4. Dies gilt um so mehr, als die Schiffbarkeit,
die schon bei St-Maurice d'Agaune einmal einsetzt, jenseits des Sees, bei den
Juradurchbrüchen zwischen Genf und Lyon, auf längere Strecken unterbrochen war, so

daß der Fluß über diesen Einschnitt hinaus nach Norden hin unmittelbar verbindende
Kraft nicht mehr besaß, bis wasserbautechnische Maßnahmen der Jahre 1826-1948
diesen Zustand allmählich beseitigen konnten. In älterer Zeit hat für die
Binnenschiffahrt von Lyon nach Norden die wasserreichere Saône zweifellos erheblich mehr
Bedeutung besessen, wichtig durch Verbindungen, die sie vom Mittelmeer zur Champagne

vermitteln konnte. Sie aber berührte das Königreich nur streckenweise als

Grenzfluß. Wichtiger für die benachbarte Bourgogne, zeigt diese Fortsetzung
verstärkt, wie die Hauptlebensader des sogenannten «Niederburgund» 5 an «Hochbur-
gund» gleichsam vorbeistrich, statt beide enger zu verbinden. Die Zubringerstraßen
zum unteren Rhonelauf, Nebentälern folgend, die ausschließlich in allgemein
ostwestlicher oder west-östlicher Richtung verlaufen, unterstreichen diese Eigenständigkeit

der südlichen Reichsteile: sie führten im 11. Jahrhundert durchweg nach Reichs-

4 Zum folgenden bes. die Artikel Rhodanus und Arar in Pauly-Wissowas Realenzyklopädie der
klassischen Altertumswissenschaft.

5 Über diesen eingebürgerten, doch unhistorischen Begriff: L. Boehm 7 f. mit Anm. 20.
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italien oder nach Frankreich hinüber, ausgenommen einzig die alte Römerstraße von
Lyon nach Genf. Hervorzuheben sind neben der Küstenstraße die Paßverbindungen
der Durance- und der Isère-Arc-Linie über Mont Genèvre oder Mont Cenis hinüber
nach Turin, die gleichfalls schon römischer Straßenbau aufgeschlossen hatte6. Sie

werden uns als Achsen wichtiger regionaler Herrschaftsbildungen wieder begegnen.

Auch «Hochburgund» hatte seine Hauptwasserader; bezeichnenderweise strebte sie

jedoch in entgegengesetzter Richtung, nach Nordosten, nach Deutschland hin, denn
sie lag von Lyon und selbst Genf oder Lausanne aus jenseits der Wasserscheide
zwischen Mittelmeer und Nordsee, die der Hauptzug des waadtländischen Jura dort
bildet. Es ist das System, das, mit der Orbe beginnend, durch Neuenburger und Bieler
See zur unteren Aare hinüberleitet, um nach Aufnahme von Reuß und Limmat
schließlich etwa halbwegs zwischen Konstanz und Basel Anschluß an die Wasserstraße

des Oberrheins herzustellen und zu den Landwegen, die weiter zur Donau

führten, mit ihren Fernverbindungen bis nach Byzanz und Rußland hin. Allerdings
dürfte dieses Orbe-Aare-System, für das hier selbstverständlich die Zustände vor der

Juragewässerkorrektion ab 1867, nicht zuletzt also erheblich höhere Wasserstände,

vorauszusetzen sind, vor dem 13. Jahrhundert, in dem sich die Genfer Messen entfalteten,

noch keine stärker befahrene Verkehrsader dargestellt haben, jedenfalls nicht
für den Fernverkehr, sehr anders als das Rhone-Saône-System7: die Hauptlebensader
«Hochburgunds» war, und das verstärkt den Gegensatz der Teilreiche, ein Landweg,
die alte Römerstraße von Reims, wo die Linien von Flandern und Nordfrankreich her

zusammentrafen, durch Champagne und Bourgogne, über Besançon, Pontarlier,
Lausanne und St-Maurice, dann über den Großen St. Bernhard, den Hauptpaß des

Zentralalpenmassivs vor Erschließung des Gotthardweges, nach Aosta und schließlich
weiter nach Mailand und Rom; in der Völkerwanderungszeit hart umkämpft, später

von Päpsten und Kaisern bereist wie von Handelsleuten und Wallfahrern: von
Stephan II. und Leo III. auf ihren Entscheidungsreisen zu karolingischen
Verhandlungspartnern, von Karl dem Großen, Karl dem Kahlen und vielen anderen mehr8.

Je nachdem, wie man kam, konnte man in Cossonay oder in Lausanne über Morges
und Genf die Straße nach Lyon erreichen und damit die Hauptverbindung nach «Nie-

derburgund», die jedoch für den Fernverkehr von Italien wie von Frankreich aus

hinter anderen zurücktrat und von Deutschland aus gleichfalls noch wenig gesucht
worden sein dürfte: eine für das Königreich lebenswichtige Binnenstraße abseits der
bedeurenden Routen. Bei Vevey oder wieder bei Lausanne zweigte von der gleichen
Hauptachse nach Nordosten hin eine zweite Verbindung ab, gleichfalls aus römischer

Zeit und ein Gegenstück zur Via Claudia (von der Poebene über Trient nach

6 Letzte Übersicht: Der kleine Pauly. Lexikon der Antike, hg. von K. Ziegler - W. Sontheimer,
Bd. I (Stuttgart 1964), Art. Alpes; für das Mittelalter das Sammelwerk: Die Alpen in der europäischen

Geschichte des Mittelalters (VuF X, 1965), hier bes. H. E. Mayer,
"' Moser 11 u. 34.
8 Schulte, bes. 2 ff., 27 f., 42, 55 ff. u. ö.; Büttner, DA 7 (1944) 79-85 m. weiterer Lit.
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Augsburg). Sie ging einigermaßen parallel zum geschilderten Orbe-Aare-System,
doch in zeitgemäß respektvollem Abstand zu seinen noch stark versumpften
Niederungen und Überschwemmungsgebieten, über Moudon, Payerne (das «Peterlin-

gen» der Deutschen), Avenches und Murten, weiter entweder über die Pierre-Pertuis

ursprünglich nach Äugst, später nach Basel hin oder aber stattdessen (und dies

war für das Mittelalter die wichtigere Route geworden) weiter aareabwärts über
Solothurn bis zur Landverbindung von Basel nach Zürich und Chur, während der

Hauensteinweg und andere geläufige Verbindungen unserer Zeit (etwa auch über die

noch ungegründeten Zähringerstädte wie Fribourg und Bern) gleichfalls noch ihrer
Erschließung harrten. So entstand, von der Nebenroute nach Südwesten abgesehen,
eine Art Gabelsystem, angelehnt an den Genfer See, doch selbst auf festem Boden.

Dieses Landstraßensystem war es, das im Unterschied zur «Niederburgundischen»
Wasserachse den Lebensnerv «Hochburgunds» bildete. Von hier aus geriet dieser dem

Königtum näherstehende Reichsteil in freundliche und feindliche Berührung mit den

entscheidenden Nachbarn. Durch diese Lage wurde er für sie wichtig und begehrenswert

als Verbindungsglied, als Durchzugsgebiet oder auch als Glacis. Es war dieses

Straßensystem, auf dem sich die Hauptkämpfe der 1030er Jahre abspielten, wobei im
Hinblick auf den hier zu publizierenden Fund nicht der Hauptstrang zwischen Italien
und Frankreich im Mittelpunkt des Interesses steht, sondern die Nebenachse, die den

Anschluß nach Deutschland vermittelte — zunächst in das Herzogtum Schwaben, dem

damals etwa von der Reuß-Aare-Linie an (die Einzelheiten sind unklar) auch die

gesamte nichtburgundische Schweiz angehörte mit Zürich, Sankt Gallen, Einsiedeln,
Chur und was hier alles zu nennen wäre — nicht zu vergessen zeitweise Basel, auf
dessen Besitzerwechsel in dieser Periode noch zurückzukommen ist.

Von der inneren Geschichte, die sich über solche Gegensätze von Landesnatur,

Sprache und Menschenart hinweg abspielte, erhaschen wir in trüber Überlieferung9
kaum die Schemen eines Schattenspiels. Selbst eine dermaßen entscheidende Frage
bleibt weithin unklar wie die, ob und wie weit es den Weifenkönigen gelang, die alte
Grenze zu überwinden, die vor 930/940 «Hochburgund» und «Niederburgund», das

engere welfisch-burgundische Königreich von einem besonderen provenzalischen
geschieden hatte. Praktisch jedenfalls war beim Erlöschen des Rudolfingerhauses längst
eine andere Binnengrenze wichtiger geworden: diejenige nämlich, bis zu der ein
einheimisches Dynastengeschlecht von der Mittelmeerküste her seine Machtsphäre
nordwärts hatte vorschieben können, das ursprüngliche Grafengeschlecht von Arles.

9 Erzählende Quellen: Poupardin x-xiii, für die deutschen jetzt zu ergänzen nach Wattenbach-

Holtzmann; vgl. auch H.E.Mayer, VuF X (1965) 61. Eine Ausgabe der burgundischen Königsurkunden

bereitet Th. Schieffer im Rahmen der DD. vor. Urkunden deutscher Kaiserkönige für
Burgund, soweit hier heranzuziehen, bes. in DD III-V. Das übrige Urkundenmaterial ist nach wie vor
bedauerlich zerstreut; gewisse Hilfen etwa durch Hidber; Font. Rer. Bern.; Reg. Dauph. Sonstige Überreste

(Bauten, Siegel, Münzen usw.) suchte Stückelberger zusammenzustellen, materialreich, doch

unkritisch, besonders im dringend erneuerungsbedürftigen numismatischen Teil.



Sein Aufstieg fällt im wesentlichen in die zweite Hälfte des io. Jahrhunderts, die

Periode des genannten Königs Konrad10.
Alle Teilstaaten, in die das Reich Karls des Großen zerfiel, zeigen — nach Dauer

und Intensität verschieden — eine verfassungsgeschichtliche Gemeinsamkeit: entstanden

aus Dezentralisation des ursprünglich übergreifenden Ganzen, serzen sie im Innern
gleichsam die dort eingeleitete Entwicklungstendenz fort, bis auf seiten der Zentralgewalt

Gegenkräfte stark genug wurden, sie aufzuhalten oder umzubiegen. An dieser

Gemeinsamkeit hat auch das burgundische Königreich teil, nur daß seine Eigenentwicklung

abbrach, bevor es entsprechende Gegenkräfte zu entwickeln vermochte. Der
Aufstieg der Grafen von Arles bietet auf seinem Boden wohl die bezeichnendste
Parallele zu Vorgängen, die sich in Frankreich und Deutschland in größerem Rahmen
schon seit der Enkelgeneration Ludwigs des Frommen vollzogen hatten.

Es geht um die Entstehung eigenständiger Hoheitsgewalten herzoglicher und
ähnlicher Art, die dem Königtum als rivalisierende Machtfaktoren gegenübertreten. Hier
wie dort war die vielleicht wichtigste Ursache das Versagen der jeweiligen Zentralgewalt

vor einer Aufgabe, an deren Bewältigung sie damals vor allem gemessen
wurde: der Landfriedenswahrung gegen auswärtige Feinde. Im Fall des provenzali-
schen Reichsteils waren dies die Sarazenen, die sich dort von Spanien her seit Ende des

9. Jahrhunderts eingenistet hatten, eine Art ständig wachsende Kolonie mit immer
weiter ausgedehntem Einflußbereich, die von Raub und sonstiger Drangsalierung der
in Reichweite liegenden Landschaften lebte. Ihr Zentrum war das Fraxinetum damaliger

Urkundensprache beim heutigen Garde-Freinet in den Küstengebirgen nördlich
von St-Tropez. Von dort aus peinigten sie um diese Zeit, als die Rudolfinger nominell
die Herrschaft auch über dieses Gebiet übernahmen (etwa 930/940), alles Land
zwischen Küste, Rhone und Alpen, für das von Norden kommende Königtum, das

Autorität hier erst noch gewinnen mußte, eine schlimme Hypothek. Wirren, die die

Jahre nach dem Tode Rudolfs II. (937) füllten, eröffneten willkommene Gelegenheit,

den Einflußbereich der üblen Gäste auszuweiten. Sarazenen streiften nun über
die Alpenhauprkette hinaus nach Norden, etwa ins Wallis und nach Graubünden;
selbst St. Gallen wurde von ihnen geplündert. 973 geriet eine in Europa so weithin
verehrte Persönlichkeit wie Abt Maiolus von Cluny auf der Paßroute über den
Großen St. Bernhard in ihre Gefangenschaft und mußte für ein ganzes Vermögen
ausgelöst werden. König Konrad, dem der Beiname des «Friedfertigen» unter solchen

Gegebenheiten wenig Ruhm bringen kann, zeigte sich unfähig, diese Frage zu lösen;
die Lokalgewaltigen blieben auf Selbsthilfe angewiesen.

Bald nach 973 gelangen den Grafen von Arles die entscheidenden Schläge, vor
allem die Zerstörung von Fraxinetum selbst. Graf, oder, wie er sich bald darauf
nennen konnte, Markgraf Wilhelm I. der Provence (f 994), der sich dabei besonders

hervorrat, wurde zum historischen Urbilde jenes Guillaume oder Willehalm, den

10 Zum Flg.: Kiener 120-122 sowie 138 u. 144, z.T. in Auseinandersetzung mit Bresslau, Jahrb.
Bd. II, 21-28; vgl. Büttner, VuF XII (1968) 81.
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noch Jahrhunderte später altfranzösische und mittelhochdeutsche Ritterepik feiern
sollte. Spätestens unter König Rudolf III. hatten seine Nachfolger eine weitgehend
geschlossene Gruppe ehemals eigenständiger Grafschafren vereint, vom Ausgangspunkt

Aries her nach Osten bis über Nizza hinaus, nach Norden hin rhone- und
duranceaufwärts bis über Avignon und Orange, über Sisteron und sogar Gap (heure

Dép. Hautes-Alpes). Sie behandelten dieses Gebiet wie Privatbesitz, eingeschlossen
Bistümer und Abteien, über die sie nach Gutdünken verfügten. Ältere Königsrechte
in weltlicher und kirchlicher Hinsicht waren praktisch so gut wie erloschen, nur daß

die formelle Oberhoheit der Rudolfinger gerade noch anerkannt blieb; de facro hatten

die Markgrafen die Geltung eines Fürstenhauses von europäischem Rang erreicht,
so daß zum Beispiel eine Tochter Wilhelms L, Konstanze, zur Gemahlin des Königs
von Frankreich erhoben werden konnre: als Gönnerin des Prätendenten Odo wird sie

uns wieder begegnen. Die Markgrafen selbst allerdings, ebenso die von ihnen abhängigen

Würdenträger geistlichen und weltlichen Standes, waren an den Ereignissen,
durch die Burgund an das salische Kaiserhaus überging, dermaßen wenig beteiligt,
daß keine einzige Quelle ihre Namen in diesem Zusammenhang nennt. Die formelle
Oberhoheit der neuen Herren als Rechtsnachfolger der alten muß zwar hergestellt
worden sein: schon 1035 setzt in diesem Bereich die urkundliche Anerkennung der

Königsherrschaft Kaiser Konrads ein, an der sich die Markgrafen selbst in bemerkenswerter

Weise beteiligen11, und im 12. Jahrhundert war es möglich, auf diese
Oberhoheit förmlich zurückzukommen, was einen Präzedenzfall voraussetzt12. In der
Zwischenzeit jedoch hatte das Reichsoberhaupt nicht einmal Einfluß auf die Regelung der

Erbfolge zu nehmen vermocht, die nach Erlöschen des Mannesstammes der
Markgrafen Ende 11. Jahrhunderts fällig geworden war. Im vorliegenden Zusammenhang
können sie selbsr und ihr Einflußgebiet daher fortan aus dem Spiele bleiben. Der
tatsächliche Wirkungsbereich des burgundischen Königtums begann, wenn man von
Arles rhoneaufwärts reiste, allenfalls etwa an der Einmündung der Isère. Auch dann
aber blieb er noch mannigfach abgestuft und durchlöchert.

Am stärksten war die königliche Autorität im «hochburgundischen» Bereich, also

im älteren weifischen Königreich des engeren Burgund, ausgenommen den
Nordwestteil, die spätere Franche-Comté: vor allem in den unmittelbarsten Stammlanden
des Königshauses vermochte sie sich bis zuletzt einigermaßen zu halten, im Wallis
und in der Waadt13. Dort lagen die wichtigsten Königspfalzen, etwa Orbe und

Vevey, dort die bedeutenden Königsklöster, die ihnen in vieler Hinsicht nahekamen,
allen voran St-Maurice d'Agaune, aber auch Romainmôtier und Payerne, von mannigfachem

Domanialgut zu schweigen. Nicht zuletzt konnte das Königtum sich hier auf
die eingesessenen Bischöfe stürzen. Zwei von ihnen, der von Sitten/Sion und sein

Amtsbruder von Lausanne, hat noch Rudolf III., der letzte der burgundischenWeifen,

12 Bresslau, Jahrb. II, 113 f.; ergänzend unten S. 44, vgl. S. 92 Anm. 46.

Vgl. Fournier, bes. 7.ff. u. 23-26.
13 Poupardin 184-186.
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